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Die nachfolgend aufgelisteten Festsetzungen sind hinsichtlich ihres Geltungsbereiches de-
ckungsgleich mit dem zeichnerisch festgesetzten Geltungsbereich der 2. Änderung und Erweite-
rung des Bebauungsplanes „Schießgarten – Die lange Schneise“ in Zwingenberg und ersetzen 
die im rechtskräftigen Bebauungsplan „Lange Schneise“ (in Kraft getreten am 06.06.1995) ent-
sprechend zeichnerisch und textlich getroffenen Festsetzungen in dem überlagerten Teilbereich. 
Die zeichnerischen und sonstigen Festsetzungen der Plandarstellung werden durch die textlichen 
Festsetzungen ergänzt. 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit (i.V.m.) der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 

A.1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1, 3 und 4 
BauNVO) 

A.1.1. Reine Wohngebiete (§ 3 BauNVO) 

Die entsprechend zeichnerisch bestimmten Teilbereiche des Geltungsbereiches mit den Kenn-
zeichnungen „WR 1“ und „WR 2“ werden als „Reine Wohngebiete“ gemäß § 3 BauNVO festge-
setzt. 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wird festgesetzt, dass die nach § 3 Abs. 3 Nr. 1 bis 2 BauNVO 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur 
Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebiets dienen, sowie kleine Betriebe des 
Beherbergungsgewerbe und sonstige Anlagen für soziale Zwecke sowie den Bedürfnissen der 
Bewohner des Gebiets dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden und somit nicht zulässig sind. 

A.1.2. Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) 

Die entsprechend zeichnerisch bestimmten Teilbereiche des Geltungsbereiches mit der Kenn-
zeichnung „WA“ werden als „Allgemeine Wohngebiete“ gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 

Gemäß § 1 Abs. 5 werden die nach § 4 BauNVO allgemein zulässigen Anlagen für kirchliche, 
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke ausnahmsweise zulässig. 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO werden die nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO ausnahms-
weise zulässigen Nutzungen (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes und sind somit nicht zulässig. 

A.2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 20 
BauNVO) 

A.2.1. Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. §§ 17 und 19 BauNVO) 

Die Grundfläche (GR) wird als Höchstmaß entsprechend Eintrag in den tabellarischen Festset-
zungen (Nutzungsschablone) festgesetzt. 

Die zulässige Grundfläche darf im WA durch die in § 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO genannten 
Anlagen um 260 m² (bis zu einem Wert von 780 m²) überschritten werden. Hiervon entfallen 40 m² 
auf Nebengebäude und 220 m² auf sonstige Nebenanlagen sowie Stellplätze, Carports und Ga-
ragen.(Hinweis: Nebengebäude und deren Standort sind mit der Unteren Denkmalschutzbehörde 
abzustimmen). 

Die zulässige Grundfläche darf im WR 1 durch die in § 19 Abs. 4 Nr. 1 bis Nr. 3 BauNVO genann-
ten Anlagen um 390 m² (bis zu einem Wert von 630 m²) überschritten werden. 
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Die zulässige Grundfläche darf im WA und im WR 1 durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 
Nr. 3 BauNVO genannten baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das 
Baugrundstück lediglich unterbaut wird, um 990 m² (bis zu einer Grundflächen (GR) von 1750 m²) 
überschritten werden. 

A.2.2. Geschossflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. §§ 17 und 20 BauNVO) 

Die Geschossfläche (GF) wird als Höchstmaß entsprechend Eintrag in den tabellarischen Fest-
setzungen (Nutzungsschablone) festgesetzt. 

A.2.3. Zahl der Vollgeschosse (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 20 Abs. 1 BauNVO) 

Die Zahl der Vollgeschosse wird als Höchstmaß entsprechend Eintrag in den tabellarischen Fest-
setzungen (Nutzungsschablone) festgesetzt. 

A.2.4. Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 18 BauNVO) 

Die Höhe baulicher Anlagen wird als maximal zulässige Gebäudehöhe als Höhe über dem Be-
zugspunkt entsprechend Eintrag in den tabellarischen Festsetzungen (Nutzungsschablone) fest-
gesetzt. 

Die Bezugshöhe (unterer Bezugspunkt) für die Höhe baulicher Anlagen ist der im jeweiligen Bau-
fenster eingetragene Bezugspunkt. In Bauanträgen- oder Bauantragsunterlagen (Bauvorlagen) 
ist die Bezugshöhe durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder das Amt für Bo-
denmanagement zu ermitteln. 

Die zulässigen Höhen baulicher Anlagen dürfen durch technische Aufbauten und Teile haustech-
nischer Anlagen (z.B. Solaranlagen, Fahrstuhlschächte, Klimageräte, Schornsteine etc.) sowie 
durch Anlagen zur Absturzsicherung (z.B. Brüstungsmauern, Geländer etc.) auf bis zu 10 % der 
Gebäudegrundfläche in den Wohngebieten um bis zu 1,00 m überschritten werden. Als Aus-
nahme können für Abluftanlagen auch größere Höhen zulassen werden, wenn sich das entspre-
chende Erfordernis aufgrund des Immissionsschutzrechtes ergibt. 

A.3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

Für die Wohngebiete (WR und WA) wird eine offene Bauweise festgesetzt. 

A.4. Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 
BauGB i.V.m. § 12 BauNVO) 

Stellplätze und Garagen sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen so-
wie innerhalb der jeweils dafür zeichnerisch festgesetzten Flächen zulässig. 

Im Bereich der Flächen für Stellplätze sind auch Carports mit Dachbegrünung zulässig.  

Innerhalb des WA und des WR 1 sind Tiefgaragen außerhalb der Baugrenzen zulässig. 

A.5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 
BauGB) 

Innerhalb des WR 1 sind maximal 5 Wohneinheiten zulässig. 

A.6. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Für die privaten Grünflächen wird die Zweckbestimmung „private Gärten“ festgesetzt. In diesem 
Rahmen ist eine übliche private Garten- und Freizeitnutzung zulässig. 

Innerhalb der privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung „private Gärten“ ist keine Bebau-
ung zulässig. Ausgenommen hiervon sind bauliche Anlagen und Errichtungen, wie z.B. 
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Gartenhäuser, Lauben, Geräteschuppen oder andere Gebäude, die der Pflanzenzucht, der La-
gerung von Gartengeräten und -erzeugnissen oder dem Wetterschutz dienen, bis zu einer maxi-
malen Grundfläche von 18 m² je Grundstück einschließlich überdachter Freisitze.  

A.7. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

A.7.1. Beschränkung der Rodungszeit von Gehölzen 

Die Rodung von Gehölzen muss außerhalb der Brutzeit, d.h. zwischen 1. Oktober und 28. Feb-
ruar erfolgen. Dies gilt auch für die Rodung kleinflächiger Gehölze und den Rückschnitt von Äs-
ten. 

A.7.2. Gehölzerhalt 

Zeichnerisch festgesetzte Bäume und Gehölze sind zu erhalten und zu pflegen sowie vor schäd-
lichen Einflüssen, insbesondere bei der Durchführung von Baumaßnahmen, zu bewahren. Als 
Ausnahmen können festgesetzte Bäume, die im Zuge von Baumaßnahmen nicht erhalten werden 
können und daher notwendigerweise beseitigt werden müssen, ersetzt werden. Die Ersatzpflan-
zung bemisst sich nach dem Stammumfang des zu ersetzenden Baumes. Beträgt dessen 
Stammumfang, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden, bis zu 100 cm, ist als Ersatz ein 
Baum mit einem Mindestumfang von 16 cm, gemessen in 1 m Höhe, zu pflanzen, zu erhalten und 
zu pflegen. Beträgt der Umfang des beseitigten Baumes mehr als 100 cm, ist für jeden weiteren 
angefangenen Meter Stammumfang ein zusätzlicher Baum der vorbezeichneten Größe zu pflan-
zen, zu erhalten und zu pflegen. Der Erfolg dieser Maßnahme ist spätestens ein Jahr nach der 
Ersatzpflanzung durch eine fachlich qualifizierte Person zu überprüfen. Wachsen die zu pflan-
zenden Bäume nicht an, ist die Ersatzpflanzung zu wiederholen. Diese Festsetzung gilt unter 
Voraussetzung der Festsetzung A.7.1. 

A.7.3. Schutz von Insekten und Fledermäusen 

Für die Außenbeleuchtung auf den Baugrundstücken und die Beleuchtung der öffentlichen Ver-
kehrsflächen sind ausschließlich Lampen mit warmweißen LEDs (maximal 3.000 Kelvin Farbtem-
peratur) oder vergleichbare Technologien mit verminderten Lockeffekten für Insekten zulässig. 
Leuchten sind nach unten abstrahlend anzuordnen oder so abzuschirmen, dass sie ausschließ-
lich die zu beleuchtenden Flächen anstrahlen. Leuchten mit nach oben offenem Glasgehäuse 
sind unzulässig. Die Beleuchtung von Gebäudefassaden ist unzulässig. 

A.7.4. Gewährleistung der Regionalität von Pflanz- und Saatgut 

Das vorgesehene Pflanzgut (Sträucher und Bäume) sowie das einzusetzende Saatgut müssen 
aus regionaler Herkunft stammen.  

A.7.5. Fledermausschonende Gebäudearbeiten: 

Die befliegbaren Gebäudestrukturen sind vor dem Beginn aller Gebäudearbeiten (z.B. Verputzen 
der Fassade), die beeinträchtigende Wirkpfade auf die vorhandene, potenzielle Quartierfunktion 
auslösen können, auf das Vorhandensein schlafender Fledermäuse zu überprüfen (Endoskop-
Kamera, Schwärmkontrolle, Ausflugkontrolle o.ä.). Sollten hierbei Nachweise gelingen, ist die je-
weilige Gebäudeöffnung mittels eines Ventilationsverschlusses zu verschließen. Diese Ver-
schlusstechnik darf allerdings nicht während der Wochenstubenphase, zwischen Anfang Mai und 
Ende August, angewandt werden. Da eine Überwinterung der Fledermausarten innerhalb der 
Gebäude ebenfalls möglich sein kann, dürfen Gebäudearbeiten nicht während der Winterruhe-
phase erfolgen – als gesicherter Winterruhezeitraum wird für den betroffenen Landschaftsraum 
die Periode von 01. Dezember bis 31. Januar angenommen (in dieser Zeit sind die obengenann-
ten Gebäudearbeiten bei nachgewiesener Überwinterung nicht möglich). Es ist allerdings auch 
möglich, die Quartierpotenziale vor Beginn der Wochenstuben- oder Winterruhephase zu 
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verschließen, um eine Quartiernutzung perspektivisch auszuschließen (vorlaufende Besatzkon-
trolle jedoch unerlässlich; die Verschlusstechnik richtet sich dann nach der angetroffenen Situa-
tion – vgl. oben). Alle Arbeiten dürfen nur durch fachlich qualifizierte Personen durchgeführt wer-
den. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und gegenüber der UNB in Berichtsform nachzuwei-
sen. 

A.7.6. Ökologische Baubegleitung 

Zur Wahrung der artenschutzrechtlichen Belange sowie zur fachlichen Beratung bei der Umset-
zung und Dokumentation der diesbezüglichen Maßnahmen ist eine fachlich qualifizierte Person 
als ökologische Baubegleitung einzusetzen. 

A.7.7. Beschränkung der Ausführungszeit von Erdarbeiten und Baustellenvorbereitun-
gen 

Das Abschieben der Vegetationsdecke und die Baustellenvorbereitungen müssen außerhalb der 
Brutzeit, d.h. zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar erfolgen. Gleiches gilt für ggf. durchzufüh-
rende Tätigkeiten des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodenerkundung so-
wie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler. 

Das Abschieben der Vegetationsdecke und die Baustellenvorbereitungen können als Ausnahme 
auch in der Zeit vom 1. März bis 30. September zugelassen werden, wenn die entsprechend be-
anspruchten Flächen unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten sorgfältig durch eine fachlich qua-
lifizierte Person auf das Vorhandensein von Nestern überprüft werden (Baufeldkontrolle). Sofern 
ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde (was auch den beginnenden Nestbau mit einschließt), 
sind die Brut und das Ausfliegen der Jungvögel abzuwarten, um danach unmittelbar die Arbeiten 
durchzuführen. Der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bergstraße ist ein entspre-
chender Ergebnisbericht zu übergeben. Diese Festsetzung gilt unter Voraussetzung der Festset-
zung A.7.1. 

A.7.8. Verschluss von Bohrlöchern 

Zur Vermeidung von Individualverlusten bei Reptilien, Kleinsäugern und Vertretern der Boden-
arthropodenfauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entstehen, unver-
züglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 

A.7.9. Sicherung von Austauschfunktionen für Kleinsäuger 

Bei Zäunen ist zwischen Zaununterkante und Boden ein Abstand von mindestens 10 cm einzu-
halten. Mauersockel sind unzulässig. 

A.7.10. Zeitliche Begrenzung von Gebäudearbeiten 

Alle anfallenden Arbeiten an der Fassade oder dem Dachstuhl von Gebäuden sind außerhalb der 
Brutzeit, d.h. zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar durchzuführen. 

Diesbezügliche Arbeiten an Gebäuden oder Gebäudeteilen können als Ausnahme auch in der 
Zeit vom 1. März bis 30. September zugelassen werden, wenn die entsprechenden Gebäude 
oder Gebäudeteile unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten sorgfältig durch eine fachlich qualifi-
zierte Person auf das Vorhandensein von Nestern überprüft werden. Bei nachgewiesenem be-
ginnendem Nestbau, Nestern mit Gelegen, brütenden Vögeln oder noch nicht flüggen Jungvögeln 
muss das Ausfliegen der Jungvögel abgewartet werden, um danach unmittelbar die Arbeiten 
durchzuführen. Der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bergstraße ist ein entspre-
chender Ergebnisbericht zu übergeben. 

A.7.11. Unterhaltung und Pflege von Gehölzen 

Abgestorbene Gehölze und abgängige Gehölze, die aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht 
gerodet werden müssen, sind nachzupflanzen. 
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Für die als zu erhalten festgesetzten Gehölze sind bauzeitlich geeignete Schutzmaßnahmen ge-
gen Beschädigung und Inanspruchnahme (Lagerung, Befahren u.Ä.) vorzusehen. Die Entschei-
dung über die Notwendigkeit einer tatsächlichen Umsetzung dieser Maßnahme und die Wahl 
geeigneter Schutzmaßnahmen hat durch eine ökologische Baubegleitung zu erfolgen. 

A.7.12. Herstellen eines Zauneidechsenhabitats (FCS-Maßnahme) 

Im Bereich des Flurstücks Nr. 276 ist eine Einsaat einer Blühmischung mit autochthonem (regio-
nalen) Saatgut herzustellen, sowie eine randliche Ablage von Stein- und Asthaufen mit einer Flä-
che von mindestens 18 m² zu errichten. 

A.7.13. Entsiegelung der Pflasterfläche (FCS-Maßnahme) 

Die durch Betonsteine befestigte Fläche ist zu entsiegeln. Sollte eine vollständige Entsiegelung 
aufgrund der Nutzung der Flächen nicht möglich sein, ist als Ausnahme auch ein Ersatz durch 
die Herstellung einer wasserdurchlässigen Oberfläche (z.B. Haufwerksporiges Pflaster, Splittfu-
genpflaster, Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster, Schotterrasen oder andere versickerungsak-
tive Materialien) zulässig. 

A.7.14. Entfernung des Insektenschutzgitters an Gebäudefassade (FCS-Maßnahme) 

Das im WA bestehende Insektenschutzgitter an der Gebäudefassade ist an mindestens zwei 
Stellen zu entfernen. Als Ausnahme können auch entsprechende Hilfsgeräte an der Fassade 
installiert werden; vorzusehen sind jeweils zwei Fledermauskästen aus der Typenpalette Flach-
kasten 1 FF und Fledermaushöhle 2FN oder 3FN bzw. funktional vergleichbare Typen. Die Um-
setzung der Maßnahme und die Standorte der Hilfsgeräte sind durch eine fachlich qualifizierte 
Person im Rahmen der ökologischen Baubegleitung sicherzustellen. 

A.7.15. Umgang mit Niederschlagswasser 

Oberirdische Stellplätze und Erschließungsflächen auf den Baugrundstücken sind mit wasser-
durchlässiger Oberfläche herzustellen (z.B. Haufwerksporiges Pflaster, Splittfugenpflaster, Ra-
sengittersteine, Rasenfugenpflaster, Schotterrasen oder andere versickerungsaktive Materialien) 
oder seitlich in Grünflächen auf den Grundstücken, auf denen das Niederschlagswasser anfällt, 
zu versickern. 

Als Ausnahme kann eine gedrosselte Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage zugelassen 
werden, wenn die Versickerung nach den anerkannten Regeln der Technik nicht möglich oder 
wasserrechtlich nicht zulässig ist. 

Die Verwendung von Kupfer zur Dacheindeckung (inklusive Dachrinnen und Regenfallrohre) oder 
Fassadenverkleidung ist unzulässig. 

A.8. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 

Auf den Baugrundstücken ist je angefangene 400 m² Grundstücksfläche mindestens ein Laub-
baum-Hochstamm anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Bestandsbäume und ge-
mäß nachfolgender Festsetzung anzupflanzende Bäume im Bereich von Park- und Stellplätzen 
sind hierauf anzurechnen. 

Pro 5 ebenerdiger Park- oder Stellplätze ist mindestens ein großkroniger Laubbaum so zu pflan-
zen, dass die Stellplätze und ggf. die Fahrgassen beschattet werden. Baumscheiben müssen pro 
Baum mindestens 4,00 m² groß sein. Kleinere Baumscheiben können ausnahmsweise zugelas-
sen werden, wenn durch fachgerechte bautechnische Maßnahmen ein gesundes Baumwachs-
tum gewährleistet ist. Diese Festsetzung gilt anstelle der entsprechenden Bestimmung der 
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Stellplatzsatzung der Stadt Zwingenberg. Sie gilt nicht für Stellplätze in Garagen (auch Park-
decks, Tiefgaragen, Garagengeschossen, Hochgaragen). 

Hecken sind mit einem maximalen Pflanzabstand der Sträucher von 1,50 m x 1,00 m anzupflan-
zen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. 

Stützmauern sind zu begrünen. Je angefangene 2 m Länge ist eine Rank- oder Kletterpflanze 
(gemäß Liste standortgerechter und heimischer Gehölzarten unter Punkt C.7.) anzupflanzen. 

Bei der Errichtung von Tiefgaragen sind unter zum Erhalt festgesetzter Bäume unterirdische 
Baumquartiere von mindestens 24 m³ von der Bebauung freizuhalten. Begrünte Flächen über der 
Tiefgarage sind mit einer durchwurzelbaren Substratstärke von mindestens 0,8 m auszuführen. 

Bei allen festgesetzten Anpflanzungen bzw. bei der Nachpflanzung abgestorbener oder abgän-
giger Gehölze im Bereich dieser festgesetzten Anpflanzungen sind ausschließlich standortge-
rechte und heimische Gehölze (z.B. gemäß Liste standortgerechter und heimischer Gehölzarten 
unter Punkt C.7.) mit folgenden Mindestpflanzqualitäten zu verwenden: 

• Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Ballen, 16-18 cm Stammumfang 

• Heister, 2 x verpflanzt, mit Ballen, 150-175 cm 

• Sträucher, 2 x verpflanzt, 4 Triebe, 60-100 cm 

Das Anpflanzen von Hybridpappeln und Nadelbäumen ist nicht zulässig. 

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (örtliche Bauvorschrif-
ten) nach § 91 Hessischer Bauordnung (HBO) in Verbindung mit 
§ 9 Abs. 4 BauGB 

B.1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HBO) 

B.1.1. Äußere Gestaltung der denkmalgeschützten Gebäude und Anlagen 

Ein Verputzen des im WA am Denkmal bestehenden Natursteinsockels ist unzulässig.  

Im Bereich des Flurstücks Nr. 562/62 ist der Verlauf der ehemaligen Stadtmauer auf geeignete 
Art und Weise, z.B. über einen Natursteinbelag, kenntlich zu machen. 

Abweichungen von den Bestimmungen dieser Festsetzungen können als Ausnahme unter der 
Voraussetzung einer denkmalrechtlichen Genehmigung zugelassen werden 

B.1.2. Dachausbildung 

Die zulässigen Dachformen und -neigungen werden entsprechend Eintrag in den tabellarischen 
Festsetzungen (Nutzungsschablone) festgesetzt. 

Die Dacheindeckung baulicher Anlagen ist ausschließlich in ziegelroten bis dunkelbraunen oder 
grauen bis schwarzen Farbtönen zulässig. Für geneigte Dachflächen (über 10° Dachneigung) 
sind ausschließlich kleinformatige, nicht spiegelnde Werkstoffe (z.B. Tonziegel oder Betondach-
steine) zulässig. Außer den genannten Dachmaterialien und -farben sind zudem auch begrünte 
Dächer zulässig. 

Dachaufbauten, auch Solaranlagen (Sonnenkollektoren und/oder Photovoltaikanlagen), sind zu-
lässig. Dachgauben dürfen einzeln nicht breiter als 3,00 m sein und in mehrfacher Anordnung in 
der Summe ihrer Breiten nicht mehr als das 0,6-fache der jeweiligen Dachlänge betragen. Je 
Gebäude ist nur ein einheitlicher Gaubentyp (z.B. Sattel-, Schlepp-, Spitzgauben) zulässig. Der 
Anschluss der Gauben an die Hauptdachfläche muss mindestens 0,50 m unter der Firsthöhe lie-
gen und mindestens 1,00 m Abstand zum Ortgang aufweisen. 
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B.1.3. Werkstoffe der Außenbauteile 

Fassaden und Dachflächen sind mit nicht-spiegelnden Werkstoffen herzustellen oder zu verklei-
den. Solaranlagen, insbesondere Photovoltaikanlagen, sind jedoch zulässig. Glasfassaden sind 
zulässig, sofern kein verspiegeltes Glas verwendet wird. 

B.2. Gestaltung der Standflächen für Abfallbehältnisse sowie Art, Gestaltung 
und Höhe von Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HBO) 

B.2.1. Gestaltung der Standflächen für Abfallbehältnisse 

Die Standflächen für Abfallbehältnisse sind einzuhausen, zu umpflanzen oder mit einem sonsti-
gen geeigneten Sichtschutz (z.B. Steinstehlen, Rankgitter etc.) zu umgeben und dauerhaft in-
stand zu halten. 

B.2.2. Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen 

Mauern, Mauersockel und Wände sind als Einfriedung nicht zulässig. Hiervon ausgenommen 
sind Gabionen und Trockenmauern bis zu einer Höhe von 1,00 m. 

Für Einfriedungen an den Grenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen sind ausschließlich Metall-
draht-, Stabgitter- und Holzzäune bis zu einer Höhe von 1,20 m sowie Hecken aus standortge-
rechten und heimischen Sträuchern zulässig. 

Kunststoffzäune sowie das „Einweben“ von Kunststoffbändern in Stabgitterzäune sind, auch auf 
privaten Nachbargrenzen, unzulässig.  

Zäune sind mit geeigneten Kletterpflanzen zu beranken, sofern sie nicht durch Hecken begrünt 
werden. 

Die Verwendung von Thuja- oder Chamaecyparis-Hecken für Einfriedungen ist unzulässig. 

B.3. Gestaltung der Grundstücksfreiflächen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 HBO) 

Mindestens 80 % der nicht überbauten Flächen, d.h. der nicht für Gebäude, Terrassen, Stell-
plätze, Garagen, Zufahrten, Zuwegungen etc. genutzten Flächen der bebauten Grundstücke sind 
von Versiegelung freizuhalten, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. (Hinweis: Die 
Anlage von Schotter- oder Kiesflächen genügt nicht den Anforderungen an die gärtnerische An-
lage von Flächen im Sinne dieser Festsetzung.) 

C. Hinweise und Empfehlungen 

C.1. Denkmalschutz 

Innerhalb des Planbereiches und in dessen unmittelbarer Umgebung befinden sich nach der 
Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland – Kulturdenkmäler in Hessen / Bergstraße I 
(Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Wiesbaden vom Jahr 2004) geschützte Kulturgüter. Ver-
änderungen an geschützten Denkmälern und im Bereich der denkmalgeschützten Gesamtanlage 
sind nur im Rahmen einer denkmalrechtlichen Genehmigung zulässig. Innerhalb des Planberei-
ches oder dessen unmittelbarer Umgebung befinden sich, die nach § 2 Abs. 1 Hessisches Denk-
malschutzgesetz (HDSchG) erfassten Kulturdenkmäler „Carl-Ulrich-Jugendherberge“, Die Lange 
Schneise 11, Zwingenberg und die „Alte Stadtbefestigung“ Zwingenberg sowie die nach § 2 
Abs. 3 HDSchG geschützte Gesamtanlage „Altstadt Zwingenberg 

Nach § 18 Abs. 1 Hess. Denkmalschutzgesetz (HDSchG) bedarf der Genehmigung der Denk-
malschutzbehörde, wer ein Kulturdenkmal oder Teile davon 1. zerstören oder beseitigen, 2. an 
einen anderen Ort verbringen, 3. umgestalten oder instandsetzen, 4. mit Werbeanlagen versehen 
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will. Darüber hinaus bedarf nach § 18 Abs. 2 HDSchG der Genehmigung der Denkmalschutzbe-
hörde ferner, wer in der Umgebung eines unbeweglichen Kulturdenkmals (das Baufenster WR1 
befindet sich in der Umgebung) Anlagen errichten, verändern oder beseitigen will, wenn sich dies 
auf den Bestand oder das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals auswirken kann.  

Es wird empfohlen bei geplanten Vorhaben an sowie in Kulturdenkmälern oder Gesamtanlagen 
oder in deren Umgebung rechtzeitig Kontakt mit der Denkmalschutzbehörde aufzunehmen. 

Aus dem Planungsareal sind der hessenArchäologie mehrere Bodendenkmäler („Zwingenberg 
002“, „Zwingenberg 008“, „Zwingenberg 010“, „Zwingenberg 017“, „Zwingenberg 021“) gemäß 
§ 2 Abs. 2 HDSchG bekannt. Der historische Stadtkern Zwingenbergs ist mindestens seit dem 
Mittelalter (Ersterwähnung 1012) dauerhaft besiedelt und birgt in seinem Boden zahlreiche ar-
chäologische Bodendenkmäler. Bei den hier aufgeführten Fundstellen handelt es sich durchge-
hend um die Nachweise mittelalterlicher Besiedlung/Bebauung, zeitgleiche Gräber sowie den 
ehemaligen Stadtmauerverlauf, deren Hintergrund die ehemalige Burg Zwingenberg (ab dem 11. 
Jahrhundert) bildete. Die hier vorliegende Planung bzw. Nachverdichtung umfasst deren Kernge-
biet. 

Da vor diesem Hintergrund die Gefahr besteht, dass bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler gemäß 
§ 2 Abs. 2 HDSchG zerstört werden, kann das Landesamt für Denkmalpflege, Abt. hessenArchä-
ologie, dem vorliegenden B-Plan nur unter der Auflage zustimmen, dass bei Bauvorhaben mit 
Bodeneingriff bzw. Rückbau bestehender Unterkellerungen, etc. ein denkmalrechtliches Geneh-
migungsverfahren gemäß § 18 Abs. 1 HDSchG durchgeführt wird. 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler nach § 2 Abs. 2 
HDSchG, wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. Scher-
ben, Steingeräte, Skelettreste), entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG unver-
züglich der hessenARCHÄOLOGIE (Archäologische Abteilung des Landesamtes für Denkmal-
pflege Hessen) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Bergstraße anzuzei-
gen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unver-
änderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes 
zu schützen (§ 21 Abs. 3 Satz 1 HDSchG). 

C.2. Ver- und Entsorgungsleitungen 

C.2.1. Pflanzabstände zu Ver- und Entsorgungsleitungen 

Bei Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind ausreichende 
Pflanzabstände einzuhalten, damit Auswechslungen oder Reparaturen dieser Anlagen vorge-
nommen werden können. 

Darüber hinaus ist bei Anpflanzungsmaßnahmen im Bereich von Leitungstrassen zu beachten, 
dass tiefwurzelnde Bäume gemäß DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz 
von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ und Merkblatt 
DWA-M 162 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ einen Mindestabstand zu den Ver- 
und Entsorgungsleitungen aufweisen müssen. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind die 
Leitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu sichern oder die Standorte der Bäume dementspre-
chend zu verschieben. Pflanzmaßnahmen im Nahbereich von Betriebsmitteln sind deshalb vorher 
mit den entsprechenden Ver- und Entsorgungsunternehmen abzustimmen. 

C.3. Löschwasserversorgung und Rettungswege 

Die Forderungen zum Löschwasserbedarf ergeben sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), aus 
§ 14 der Hessischen Bauordnung (HBO) und den technischen Regeln nach dem DVGW-Arbeits-
blatt W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“. Die 
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Differenzierung nach der baulichen Nutzung erfolgt entsprechend § 17 der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO). 

Im Rahmen der Objektplanung ist die DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ 
mit dem Anhang HE 1 H-VV TB zu beachten. 

Zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und zur schnellen Erreichbarkeit für Feu-
erwehr und Rettungsdienst sind straßenseitig Hausnummern gut sichtbar und dauerhaft anzu-
bringen. 

C.4. Baugrund, Grundwasser und Bodenschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass von der Stadt Zwingenberg keine flächendeckende Baugrun-
derkundung durchgeführt wurde. Je nach Erfordernis durch die bauliche Anlage wird daher emp-
fohlen, vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß 
DIN 4020 „Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke - Ergänzende Regelungen 
zu DIN EN 1997-2“ bzw. DIN EN 1997 „Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik“ 
im Hinblick auf die Gründungssituation und die Grundwasserstände durch ein Ingenieurbüro 
durchführen zu lassen. 

Es wird zudem auf die Anzeigepflicht für die Lagerung wassergefährdender Stoffe (z.B. Heizöl) 
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Bergstraße hingewiesen. 

Der Stadt Zwingenberg liegen für den Plangeltungsbereich bislang keine Hinweise auf das Vor-
handensein von Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), schädlichen Bodenveränderungen 
und/oder Grundwasserschäden vor. Eine entsprechende Auskunft soll im Rahmen der Einholung 
der Stellungnahmen der Fachbehörden erfolgen. Auch aus der Altflächendatei ALTIS des Hessi-
schen Landesamtes für Umwelt und Geologie ergeben sich für den Plangeltungsbereich keine 
Hinweise auf das Vorhandensein von Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), schädliche Bo-
denveränderungen und/oder Grundwasserschäden. 

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische Auf-
fälligkeiten (z.B. ungewöhnliche Farbe, Geruch etc.) zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten 
Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung begründen, sind diese um-
gehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz 
und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein 
Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenveränderungen im Sinne des 
§ 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktio-
nen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den 
einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 

Zur Gewährleistung des Bodenschutzes (§ 202 BauGB) sind Maßnahmen zur Erhaltung und zum 
Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens - vor Vernichtung oder Vergeudung vorzu-
sehen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzes wird hingewiesen. 
Die einschlägigen Richtlinien, Verordnungen und Regelwerke sind zu beachten. 

Bei eventuell erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Plangebietes darf der Oberbo-
den des ursprünglichen Geländes nicht überschüttet werden, sondern er ist zuvor abzuschieben. 

Sollten Auffüllungen oder ein Bodenaustausch notwendig oder beabsichtigt sein, darf grundsätz-
lich nur unbelastetes Material eingebracht werden. Das Material muss die Prüfwerte der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser 
unterschreiten bzw. den Zuordnungswerten Z 0 der LAGA M 20 (Mitteilung 20 der Länderarbeits-
gemeinschaft Abfall (LAGA) „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Rest-
stoffen/Abfällen“) entsprechen. Gleiches gilt für in den Boden einzubringende Baustoffe (Sauber-
keitsschicht, Schotter, etc.). 

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Ober- und Un-
terboden durchzuführen. 
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Im Zuge der Planung und Durchführung von Maßnahmen, die mit einem Eingriff in den Boden 
verbunden sind, ist die DIN 19639 "Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorha-
ben" (derzeitiges Ausgabedatum: 2019-09) zu beachten. 

Es wird empfohlen, den anfallenden Erdaushub möglichst weitgehend auf den Baugrundstücken 
wieder zu verwenden. Im Sinne einer behutsamen Umweltvorsorge ist die Vermeidung bzw. Ver-
wertung von Erdaushub auf den Baugrundstücken einer Deponierung vorzuziehen. 

Zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in das Schutzgut Boden sollte eine Minimierung 
der Baustellenfläche angestrebt werden. 

Sollte im Plangebiet mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen (z. B. Heizöllagerung) wer-
den, so sind die Maßgaben der Bundesanlagenverordnung (AwVS) zu beachten. Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen unterliegen einer Anzeige- und Prüfpflicht. In Wasser-
schutzgebieten verkürzt sich der Prüfturnus von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (z. B. Heizöllagerung) auf 5 Jahre für oberirdische Anlagen und auf 2 ½ Jahre für unterir-
dische Anlagen. 

C.5. Erdbebengefährdung 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet gemäß DIN 4149 „Bauten in deutschen Erdbe-
bengebieten - Lastannahme, Bemessung und Ausführung üblicher Hochbauten“ innerhalb der 
Erdbebenzone 1 (Untergrundklasse S) liegt. Es ist darauf zu achten, dass neu entstehende Bau-
werke (Hochbauten) entsprechend der Vorgaben der DIN-Norm erdbebensicher gebaut werden. 
Darüber ist ein Nachweis im bauaufsichtlichen Verfahren zu führen. Es wird auf die Planungskarte 
zur DIN 4149 (Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen für Hessen) ver-
wiesen. 

C.6. Wasserrechtliche und -wirtschaftliche Belange 

C.6.1. Sammeln, Verwenden und Versickern von Niederschlagswasser 

Es wird empfohlen, das auf befestigten Freiflächen und Dachflächen der Baugrundstücke anfal-
lende Niederschlagswasser in Zisternen zu sammeln und als Brauchwasser und/oder für die 
Grünflächenbewässerung zu verwenden. Sollten Zisternen im Grundwasserschwankungsbereich 
eingebaut werden, sollten diese auftriebssicher hergestellt werden. 

Anlagen zur Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser sind gemäß 
den jeweils gültigen DWA-Regelwerken anzulegen. Für die Bemessung von Versickerungsanla-
gen kann ein mittlerer hoher Grundwasserstand von ca. 91,4 müNN angenommen werden. Die 
Sohlen von Versickerungsanlagen dürfen daher nicht tiefer als 92,4 müNN liegen, um einen Min-
destgrundwasserabstand von > 1 m zu gewährleisten. 

Auf das Erfordernis einer wasserrechtlichen Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde des Landkrei-
ses Bergstraße für die Versickerung von Niederschlagswasser wird hingewiesen. 

C.6.2. Wasserschutzgebiet 

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb der Zone lllB des festgesetzten Wasserschutzgebie-
tes zum Schutze des Wasserwerkes Allmendfeld der Hessenwasser vom 04.10.1972 (Staatsan-
zeiger 45/72, S. 1901) sowie in der Zone III des festgesetzten Wasserschutz-gebiets für die Ge-
winnungsanlagen Brunnen und Quellen Zwingenberg der Stadt Zwingenberg vom 18. Dezember 
1985 (StAnz. 3/1986, S. 128). Die entsprechenden Verordnungen sind zu beachten. Die für die 
jeweiligen Schutzzonen geltenden Verbote sind einzuhalten.  
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C.6.3. Gartenbrunnen 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einrichtung eines Gartenbrunnens bei der Unteren Was-
serbehörde des Landkreises Bergstraße anzuzeigen ist. Das Anzeigeformular ist auf der Home-
page des Landkreises abrufbar. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um Wasser 
handelt, das in der Regel keine Trinkwasserqualität hat. 

C.6.4. Geothermie 

Durch die Lage in Zone III des Wasserschutzgebietes „Brunnen und Quellen Zwingenberg“ sowie 
in der Zone III B der Verordnung zum Schutze des "Wasserwerks Allmendfeld des Wasserver-
bandes "Gruppenwasserwerk Ried" unterliegt die Nutzung von Erdwärme im Plangebiet als was-
serwirtschaftlich unzulässigem Gebiet. 

Die Errichtung von Erdwärmesonden ist aufgrund der wasserwirtschaftlichen Situation unzuläs-
sig. 

C.6.5. Grundwasserhaltungen 

In der Bauphase notwendige Grundwasserhaltungen sind bei der Unteren Wasserbehörde des 
Kreises Bergstraße vorab zu beantragen. Zuvor ist zu klären wohin das abgepumpte Wasser 
geleitet werden kann und die Erlaubnis des Gewässereigentümers bzw. des Kanalbetreibers ein-
zuholen. 

C.7. Liste standortgerechter und heimischer Gehölzarten 

Für die Anpflanzung von standortgerechten und heimischen Bäumen, Sträuchern sowie Kletter- 
und Rankpflanzen (vgl. Festsetzung unter Punkt A.8. und Empfehlung unter Punkt C.9.4.) werden 
insbesondere nachfolgend aufgelistete Arten empfohlen. Gehölze zur besonderen Unterstützung 
der Hummel-, Bienen- und Insektenweide (sehr gutes Nektar- und/oder Pollenangebot) sind hier-
bei mit * gekennzeichnet. 

C.7.1. Laubbäume 

Acer campestre* (Feldahorn), Acer platanoides* (Spitzahorn), Acer pseudoplatanus* (Berg-
ahorn), Alnus glutinosa (Schwarzerle), Betula pendula (Weiß-/Sandbirke), Carpinus betulus 
(Hainbuche), Carpinus betulus „Fastigiata“ (Säulenhainbuche), Castanea sativa* (Edelkastanie), 
Fagus sylvatica (Rotbuche), Fagus sylvatica „Fastigiata“ (Säulenbuche), Juglans regia (Wal-
nuss), Malus domestica (Apfel), Malus sylvestris (Wildapfel), Malus sylvestris* (Wildapfel), Prunus 
avium* (Vogelkirsche), Prunus domestica* (Pflaume), Prunus padus* (Traubenkirsche), Pyrus 
communis (Wildbirne), Quercus petraea (Traubeneiche), Quercus robur (Stieleiche), Quercus ro-
bur „Fastigiata“ (Pyramideneiche) 

C.7.2. Sträucher/Hecken 

Acer campestre* (Feldahorn), Buxus sempervirens* (Buchsbaum), Carpinus betulus (Hainbu-
che), Cornus mas* (Kornelkirsche), Cornus sanguinea* (Hartriegel), Corylus avellana (Hasel-
nuss), Crataegus monogyna* (Weißdorn), Crataegus laevigata (Zweigriffliger Weißdorn), Euony-
mus europaeus* (Pfaffenhütchen), Ligustrum vulgare* (Liguster), Lonicera xylosteum* (Hecken-
kirsche), Prunus padus (Traubenkirsche), Prunus spinosa* (Schlehe), Rhamnus cathartica* 
(Kreuzdorn), Rosa canina* (Hundsrose), Rosa rubiginosa* (Weinrose), Salix purpurea* (Purpur-
weide), Salix viminalis* (Korbweide), Sambucus nigra* (Schwarzer Holunder), Sarothamnus sco-
parius* (Besenginster), Taxus baccata (Eibe), Viburnum lantana* (Wolliger Schneeball), Vibur-
num opulus* (Gewöhnlicher Schneeball) sowie diverse Salix*-Arten (Weidenarten) für die 
Frühtracht 
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C.7.3. Kletter- und Rankpflanzen 

Clematis vitalba* (Gemeine Waldrebe), Hedera helix* (Efeu), Lonicera caprifolium* (Geißblatt/Je-
längerjelieber), Rosa* i.S. (Kletterrosen in Sorten) 

C.8. Empfehlung für die Errichtung von Passivhäusern bzw. die Verwendung 
bestimmter Brennstoffe als Heizenergieträger und die Solarenergienutzung 

Zur Minimierung schädlicher Umweltbelastungen (Reduzierung klimarelevanter Emissionen) so-
wie zur rationellen Verwendung von Energie wird empfohlen, Wohngebäude als sogenannte Pas-
sivhäuser zu errichten. Soweit diese Bauweise nicht gewählt werden sollte, wird empfohlen, re-
generative Energieformen (z.B. Erdwärme, Holzpellets etc.) zu nutzen. Auf die Bestimmungen 
des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) insbesondere hinsichtlich der Verwendung regenerativer 
Energien wird verwiesen. 

Die Nutzung der Solarenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung sowie die 
Errichtung von Photovoltaikanlagen werden empfohlen. Die Optimierung der Dachausrichtung 
zur Nutzung solarer Energie wird empfohlen. 

Für die Nutzung von Geothermie mittels Erdwärmesonden ist grundsätzlich eine wasserrechtliche 
Erlaubnis erforderlich. Die aktuellen „Anforderungen des Gewässerschutzes an Erdwärmeson-
den“ sind im Erlass des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz vom 21.03.2014 (StAnz. 17/2014 S. 383) festgelegt und vollständig zu beachten. 
Ebenso sind alle im Leitfaden „Erdwärmenutzung in Hessen“ (5. Auflage) aufgeführten techni-
schen Anforderungen an Bauausführung und Betrieb einzuhalten. Alle weiteren dort aufgeführten 
Auflagen und Hinweise sind zu beachten. Der Leitfaden steht auf der Internetseite des Hessi-
schen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie zum Download zur Verfügung. Bei 
Bohrungen über 100 m Tiefe ist die Bergaufsicht des Regierungspräsidiums Darmstadt zu betei-
ligen, zusätzlich ist nach dem Standortsicherungsgesetz eine hydrogeologische Stellungnahme 
des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie einzuholen und es ist das 
Einvernehmen mit dem Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit herzustellen. Wei-
tere Einzelheiten zur Geothermie sind mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde des Land-
kreises Bergstraße abzustimmen. 

C.9. Artenschutz und ökologische Aufwertung des Plangebietes 

C.9.1. Allgemeine Hinweise und Empfehlungen zum Artenschutz 

Es obliegt den Bauherren bzw. Grundstücksnutzern, für die Vermeidung artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände Sorge zu tragen (auch im Hinblick auf die zukünftige Ansiedlung von Arten). 
Im Zweifel sollte vor Durchführung von Baumaßnahmen eine fachlich qualifizierte Person hinzu-
gezogen werden. 

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes oder auch bei späteren Abriss-, Umbau- oder Sanie-
rungsarbeiten darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (z.Zt. § 44 BNatSchG) geregel-
ten Verbote zum Artenschutz verstoßen werden, die unter anderem für alle europäisch geschütz-
ten Arten gelten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, alle Fledermausarten und die Zau-
neidechse). Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem verboten, Tiere dieser Arten zu 
verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu 
beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschrif-
ten (z.Zt. §§ 69, 71 und 71a BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten unabhängig 
davon, ob die bauliche Maßnahme baugenehmigungspflichtig ist oder nicht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass artenschutzfachliche bzw. -rechtliche Maßnahmen auch im 
Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren verbindlich festgesetzt werden können. 

Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch ihr Bau-
vorhaben beeinträchtigt werden können. Wird z.B. ein Bauantrag im Herbst oder Winter gestellt 
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oder es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von geschützten Arten, entbindet dies die Bau-
herrschaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im Frühjahr oder Sommer erneut zu über-
prüfen, ob geschützte Arten von dem Bauvorhaben betroffen sein könnten. Eine örtliche Absuche 
durch eine fachlich qualifizierte Person wird daher empfohlen. 

Nach bisherigem Kenntnisstand wird bei der Umsetzung des Bebauungsplanes voraussichtlich 
keine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 BNatSchG erforderlich. Sofern dies 
aufgrund aktueller Beobachtungen doch der Fall sein sollte, wäre eine entsprechende Genehmi-
gung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bergstraße zu beantragen. 

C.9.2. Vorgaben für eine „bienenfreundliche Stadt“ 

Bei Pflanz- und Begrünungsmaßnahmen sollten zur Verbesserung der Lebensgrundlagen von 
Bienen, Hummeln und anderen Insekten möglichst Pflanzen und Saatgut verwendet werden, wel-
che die Tracht der Bienen besonders unterstützen und/oder sich auf andere Weise für Nutzinsek-
ten besonders eignen. 

Entsprechend gekennzeichnet sind die bevorzugt zu verwendenden Gehölzarten (siehe Pflanz-
listen unter Punkt C.7.). 

Bei der Grünlandansaat sollten bevorzugt arten- und blütenreiche Saatgutmischungen verwendet 
werden, welche für die Bienenweide günstig sind und möglichst weitgehend aus regionaler Her-
kunft stammen. Dies ist bei Anbietern bzw. Saatmischungen der Fall, die durch Organisationen 
wie „VWW-Regiosaaten“ oder „Regiozert“ zertifiziert sind. Beispielhaft genannt seien hier: 

• Rieger-Hofmann: „Nr. 01: Blumenwiese“ 

• Rieger-Hofmann: „Nr. 02: Frischwiese“ 

Dem Ziel einer guten Bienenweide besonders zuträglich sind naturgemäß Mischungen für Blüh-
flächen/Blühstreifen, die eigens zur Förderung von Nutzinsekten, Bienen und Schmetterlingen 
angeboten und angelegt werden. Beispielhaft werden hier geeignete Mischungen dreier Anbieter 
aufgeführt, die durch „VWW-Regiosaaten“ bzw. „Regiozert“ zertifiziert sind: 

• Rieger-Hofmann: „Nr. 08: Schmetterlings- und Wildbienensaum“ 

• Appels Wilde Samen: „Veitshöchheimer Bienenweide“ 

• Saaten-Zeller/Wildackershop: „Lebensraum Regio“ UG 9 

Die mit diesen Mischungen eingesäten Blühflächen haben eine Standzeit von bis zu fünf Jahren. 
In dieser Zeit ist mit längeren Blütenaspekten während der Vegetationszeit zu rechnen; danach 
ist die Fläche ggf. umzubrechen und neu einzusäen. Eine Mahd ist in der Regel im Herbst mög-
lich, aber nicht unbedingt erforderlich. 

Auch Fassadenbegrünungen sowie eine extensive Begrünung von Flachdächern und schwach-
geneigten Dächern bieten Insekten attraktive Nahrungsquellen und bilden somit einen wichtigen 
Pfeiler der bienenfreundlichen Maßnahmen. 

C.9.3. Räumliche Beschränkung für Baustelleneinrichtungsflächen 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle Flächen, die z.B. für die Baustelleneinrich-
tung, als Zwischenlager für Erdaushub bzw. Material oder zum Abstellen für Maschinen bean-
sprucht werden sollen, zwingend innerhalb des Geltungsbereiches liegen müssen, da nur diese 
Flächen hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Belange untersucht und beurteilt wurden. Im Üb-
rigen bestehen für die das Plangebiet umgebenden Flächen keine entsprechenden Nutzungs-
rechte. Ergibt sich die Notwendigkeit, die außerhalb dieses unbedenklichen Bereiches liegenden 
Außenbereichsflächen als Baustelleneinrichtungsfläche oder zu anderen Zwecken in Anspruch 
zu nehmen, so sind diese Flächen vorlaufend hinsichtlich der artenschutzrechtlichen belange 
durch eine fachlich qualifizierte Person zu überprüfen. Darüber hinaus ist die Zustimmung des 
Grundstückseigentümers und vor allem auch eine naturschutzrechtliche Eingriffsgenehmigung 
durch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Bergstraße erforderlich. 
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C.9.4. Ökologische Aufwertung des Plangebietes 

Da es sich bei der Gruppe der Fledermäuse um eine im höchsten Maße bedrohte Artengruppe 
handelt und auch gebäudegebundene Arten durch vielfältige Gebäudesanierungsmaßnahmen 
stetig Quartierverluste erleiden, wird empfohlen, an den Neubauten verbindlich nutzbare Quar-
tierstrukturen vorzusehen. Vorgeschlagen werden das Aufhängen entsprechender Wandschalen 
bzw. der Einbau von Quartiersteinen. 

Die nächtliche Beleuchtung sollte auf das zeitlich und räumlich unbedingt notwendige Maß be-
schränkt werden. 

Auf die Beachtung der DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ wird hingewiesen. 

Es wird empfohlen, Dachflächen extensiv zu begrünen und größere Fassaden mit geeigneten 
Kletter- oder Rankpflanzen (vgl. Liste standortgerechter und heimischer Gehölzarten unter 
Punkt C.7.) zu bepflanzen. 

C.10. Immissionsschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet in der Nähe einer lärmbelasteten klassifi-
zierten Straße (Bundesstraße B 3) befindet. Gegen den Straßenbaulastträger von klassifizierten 
Straßen oder die Stadt Zwingenberg bestehen keine Ansprüche auf Durchführung von Schutz-
maßnahmen aufgrund des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG). Insbesondere Forde-
rungen nach aktiven oder passiven Schallschutzmaßnahmen können nicht geltend gemacht wer-
den, da die Bundesstraße planfestgestellt ist. 

Es wird empfohlen, schutzbedürftige Schlaf- und Aufenthaltsräume auf der von der lärmbelaste-
ten Straße (Bundesstraße B 3) abgewandten Gebäudeseite vorzusehen (Grundrissorientierung). 

C.11. Kampfmittelverdacht 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst des Landes 
Hessen vorliegenden Kriegsluftbilder im Rahmen der Behördenbeteiligung vorgesehen ist. Dieser 
Hinweis ist entsprechend der dann gegebenen Erkenntnisse zu aktualisieren. 

Die Kosten für eine Kampfmittelräumung (Aufsuchen, Bergen, Zwischenlagern) sind vom Antrag-
steller/Antragstellerin, Interessenten/Interessentin oder sonstigen Berechtigten (z.B. Eigentü-
mer/Eigentümerin, Investor/Investorin) zu tragen. Die genannten Arbeiten sind daher von diesen 
selbst bei einer Fachfirma in Auftrag zu geben und zu bezahlen. 

Soweit im Zuge von Bauarbeiten ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden 
sollte, ist der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt 
unverzüglich zu verständigen. 

C.12. Freiflächenplan 

Im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren ist den Bauvorlagen ein Freiflächenplan beizufügen 
(siehe auch Bauvorlagenerlass). Dieser hat die geplante Nutzung der Freiflächen nach Art, Lage 
und Größe mit allen gemäß Bebauungsplan vorgesehen Bepflanzungen, den versiegelten, be-
festigten und begrünten Flächen, den Verkehrsflächen etc. darzustellen. 

C.13. Stellplatzsatzung 

Die erforderliche Anzahl an Stellplätzen ist gemäß der Stellplatzsatzung der Stadt Zwingenberg 
zu ermitteln und in den Bauvorlagen nachzuweisen. 


